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Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme 
erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes  in der 
jeweils geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann. 
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Stadt Bad Frankenhausen   

1. Änderung des Bebauungsplanes
"Touristische Erschließung der Oberkirche"

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne Zustimmung der Gemeinde weder vervielfältigt, 
noch Dritten zugänglich gemacht werden.

STADTPLANUNGSBÜRO 
MEIßNER   &   DUMJAHN

Maßstab:

Quelle- Karte: Thüringen-Viewer © GDI-Th Freistaat Thüringen (https://thueringenviewer.thueringen.de/thviewer/) - Darstellung ohne Maßstab
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HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
§ 9 Abs. 6 BauGB

Grenze des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes
"Innenstadtbereich" (informelle Darstellung)

Gasleitung (nachrichtliche Übernahme)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

öffentliche Grünfläche
hier: Parkanlage

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: PKW - Parkfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Fußgängerbereich 

VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

GRÜNFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
"Touristische Erschließung der Oberkirche"
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Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes "Touristische Erschließung der Oberkirche" 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

gastronomische Einrichtung 
gemäß § 1 und § 2 der Textlichen Festsetzungen

GEMEINBEDARF, SPORT- UND SPIELANLAGEN 
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegenD

STADTERHALTUNG UND DENKMALSCHUTZ
§ 9 Abs. 6. § 172 Abs. 1 BAUGB

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß
hier: OberkanteOK
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1. Archäologische Bodenfunde/Denkmalschutz 
Die Baumaßnahme liegt in einem archäologischen Relevanzgebiet, in dem mit archäologischen Funden 
und Befunden gerechnet werden muss. Deshalb ist zwischen dem Bauherrn und dem Thüringischen 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie eine denkmalpflegerische Zielstellung zu erarbeiten, in 
der die Notwendigkeit einer archäologischen Untersuchung festgehalten und die Bestandteil der denk-
malschutzrechtlichen Erlaubnis wird. 
Das Vorhaben liegt in der unmittelbaren Umgebung der evangelisch-lutherischen Kirche Unserer Lieben 
Frau am Berge (Oberkirche) mit Kirchhof, Kulturdenkmal gemäß § 2 Abs. 1 ThürDSchG. 
Da sich die geplanten Maßnahmen auf den Bestand oder das Erscheinungsbild auswirken können, be-
dürfen sie im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis. 
 
2. Munitionsfunde 
Munitionsfunde sind meldepflichtig. 
 
3. Altlasten 
Sollten sich bei der Umsetzung des Bebauungsplanes Verdachtsmomente für das Vorliegen schädlicher 
Bodenveränderungen/Altlasten oder einer Beeinträchtigung anderer Schutzgüter (Luft, Wasser) ergeben, 
so sind diese im Rahmen der Mitwirkungspflicht sofort dem LRA Kyffhäuserkreis, Untere Bodenschutz-
behörde, anzuzeigen, damit geeignete Maßnahmen koordiniert und eingeleitet werden können. 
 
4. Mutterboden 
Der abzutragende Mutterboden muss, sofern er nicht sofort wieder verwendet wird, in nutzbarem Zustand 
erhalten und einer weiteren Verwendung zugeführt werden (gem. § 202 BauGB). Die Regelungen zur 
Verwertung von Bodenmaterial, sind zu beachten. 
 
5. Geologischen Verhältnisse und Belange 
Das Plangebiet liegt in einer Region, in der Subrosionserscheinungen auf Grund der geologischen Unter-
grundverhältnisse möglich sind. Vor Durchführung von Baumaßnahmen wird empfohlen, eine ingenieur-
geologische Stellungnahme zur Subrosionsgefährdung beim Referat 82 des Thüringer Landesamtes für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz einzuholen. Weiterhin wird empfohlen, vor Beginn von Erdarbeiten 
eine Baugrunduntersuchung vornehmen zu lassen.  
Erdaufschlüsse (Erkundungs- und Baugrundbohrungen, Grundwassermessstellen, geophysikalische 
Messungen) sowie größere Baugruben sind dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz zwei Wochen vor Baubeginn anzuzeigen, damit eine geologische und bodengeologische Aufnah-
me zur Erweiterung des Kenntnisstandes über das Gebiet erfolgen kann. Die Ergebnisse sind dem Thü-
ringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz spätestens drei Monate nach Abschluss der 
Untersuchungen zu übergeben. 
 
6. Belange des Naturschutzes 
Die Verbote des § 44 (1) BNatSchG und § 39 (1) BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und 
bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) sind zu beachten.  
Folgende Vermeidungsmaßnahme ist umzusetzen: 

V1  Bauzeitenregelung  
 Gehölzentnahmen sowie die Abnahme des Oberbodens sind aus artenschutzrechtlichen Grün-
den gem. § 39 (5) BNatSchG nur außerhalb der Brutzeit, in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. 
eines Jahres vorzunehmen. 
 

7. Versorgungsleitungen  

Bei Erdarbeiten im Bereich von Leitungstrassen der Versorgungsunternehmen sind die entsprechenden 
Schutzabstände gem. DIN, DVGW Regelwerk und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.  
 
8. Planunterlage 
Wegen Ungenauigkeiten in der Planunterlage durch Vervielfältigung, Vergrößerungen etc. sind im Plan-
gebiet bei jedem Vorhaben Kontrollmessungen vorzunehmen. Sollten Maße bei den zeichnerischen 
Festsetzungen nicht eindeutig erkennbar sein, sind sie mit ausreichender Genauigkeit aus der Planunter-
lage herauszumessen. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Kartengrundlage wird seitens des Planungs-
büros nicht übernommen. 
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, (§ 9 (1) Nr. 5 BauGB) 
 
§ 1 Innerhalb der festgesetzten Flächen für den Gemeinbedarf ist die Errichtung einer gastronomi-

schen Einrichtung mit Außenterrasse sowie von dafür erforderlichen Nebenanlagen zulässig. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 und 19 BauNVO) 
 
§ 2 (1) Die maximal zulässige Grundfläche innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf wird mit 
 maximal 300m² festgesetzt.  
  
§ 2 (2) Das Höchstmaß der Höhe der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der Flächen für den 

Gemeinbedarf wird als maximal zulässige Oberkante (OK) mit 5,00m festgesetzt. 
Als Oberkante Gebäude gilt das, von der festgesetzten Bezugshöhe lotrecht gemessene Maß bis 
zur Oberkante der Dachhaut des Firstes oder bei Flachdächern bis zum Schnittpunkt der Außen-
wand mit der Oberkante der Dachhaut des Gebäudes. 
Als Bezugshöhe für die Ermittlung der Höhe der baulichen Anlagen gilt die Geländehöhe von 
159 müNHN. 

 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 
§ 3 Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb der Flächen für den Gemein-

bedarf erfolgt durch Baugrenzen gemäß § 23 (3) BauNVO.  
 
4. Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 
 
§ 4 (1) Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ ist der vorhandene 

standortgerechte Laubbaumbestand gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Bad Frankenhausen 
zu erhalten oder bei Abgang im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.  

 Ersatzpflanzungen haben als standortgerechte Laubbäume zu erfolgen. Die Pflanzstandorte kön-
nen den örtlichen Erfordernissen angepasst werden. Mindestanforderung an die zu pflanzende 
Qualität ist: Hochstamm, Stammumfang 10-12 cm, 2xv., o.B. 
Für die neu anzupflanzenden Gehölze gilt folgendes Pflegekonzept: Pflanzung und ein Jahr Fer-
tigstellungspflege (Pflanzen und Pflanzarbeiten). Zwei Jahre Entwicklungspflege (Entwicklungs- 
und Unterhaltungspflege von Grünflächen) mit je drei Pflegedurchgängen im Jahr. Bei Abgang 
sind die Gehölze zu ersetzen. Die Pflanzstandorte können den örtlichen Gegebenheiten ange-
passt werden. 

 
§ 4 (2)  Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ ist das Anlegen 

von versickerungsoffenen Wegen und Flächen sowie die Errichtung von Stadtmobiliar und 
Kunstobjekten, bis zu einer Höhe von maximal 3,00m über dem anstehenden Gelände zulässig. 
Die zulässige Grundfläche dieser baulichen Anlagen beträgt insgesamt maximal 150m².   

 
§ 4 (3) Licht mit hohem Blauanteil zieht viele lnsekten aus dem Naturraum mit einem negativen „Staub-

sauger“- Effekt für das Ökosystem an. Aus diesem Grund hat zum Schutz vieler Insektenarten 

der Einsatz von LED-Straßenleuchten oder Außenleuchten im Geltungsbereich mit maximal 2700 

Kelvin Farbtemperatur zu erfolgen. 
 
5. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 ThürBO) 

  
§ 5 (1) Der Baukörper innerhalb der festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf ist als transparentes 

Gebäude mit einem Anteil von mind. 50% Glasflächen in der Gebäudefassade zu errichten. 

Die restlichen Außenwandflächen sind als glatte Putzflächen oder als Holzfassade auszuführen.  

 

§ 5 (2) Das Dach des Gebäudes ist als Flachdach oder Pultdach mit einer Dachneigung von max. 10°, 

zu errichten.  Als Dacheindeckung ist eine Ausführung als Gründach oder eine Eindeckung aus 

Titanzinkblech zulässig. Der Dachüberstand hat mind. 50 cm nach allen Seiten zu betragen.  

Eine Terrassenüberdachung ist direkt an das Hauptdach des Gebäudes anzuschließen und als 

Gründach oder mit einer Eindeckung aus Titanzinkblech auszuführen. 

 

Quelle- Karte: Geoportal © GDI-Th Freistaat Thüringen
(https://geoportal.thueringen.de/gdi-th/download-offene-geodaten/download-liegschaftskataster)
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